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1. ÄNDERUNG
 LANDKREIS FREISING

ORTSRANDSATZUNG OSSELTSHAUSEN-WEST
MARKT AU I.D. HALLERTAU

PLANZEICHNUNG

FLURNUMMERN:  TEILFLÄCHE DER FLURNUMMER 55
GEMARKUNG OSSELTSHAUSEN
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ZEICHENERKLÄRUNG:

1. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1.1.    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der
    "Ortsrandsatzung Osseltshausen" vom 30.11.1992

1.2.    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der
    01. Änderung der "Ortsrandsatzung Osseltshausen"

1.3.    Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft (ökologische
Ausgleichsfläche)

3.1.    Grundstücksgrenze mit Grenzstein

3.2.    Flurstücknummer

3.3.    vorhandene bauliche Anlage

3.6.    Baudenkmal D-1-78-116-31:
Dorfkirche, Filialkirche, katholische Kirche, Saalkirche

3.7.    Bodendenkmal D-1-7436-0107:
Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im
Bereich der kath. Filialkirche Mariä Himmelfahrt

3. HINWEISE:

1.4.    zu pflanzende Strauchhecke
Auswahl Sträucher aus Pflanzliste:
Berberis vulgaris - Berberitze
Cornus mas - Kornelkirsche
Corylus avellana - Hasel
Ligustrum vulgare - Liguster
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Rosa canina - Hunds-Rrose
Salix caprea - Salweide
Viburnum lantana - Woll. Schneeball

Pflanzabstand: 1,50 m
Pflanzgröße: v. Str. 100-150
Bei Gehölzern mit über 2 m Höhe ist ein Abstand von 4 m zu
angrenzenden landwirtschaftichen Nutzflächen einzuhalten

4. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN:

2. SONSTIGE FESTSETZUNGEN:
Für die Befestigung von Grundstückszufahrten, Stellplätzen, sowie der privaten Verkehrsflächen
sind nur wasserdurchlässige Beläge wie z.B. wassergebundene Decke, Schotterrasen oder
Pflaster mit Rasenfugen zulässig.

Zur besseren Durchlässigkeit für Kleintiere sind die Zäune sockellos zu gestalten.

Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden auf der Flurnummer 55,
Gemarkung Osseltshausen nachgewiesen.

3.6.    Biotope der bayerischen Biotopkartierung

5. VERFAHRENSVERMERKE
1. DER MARKTRAT DES MARKT AU I.D. HALLERTAU HAT IN DER SITZUNG VOM

.......... GEMÄSS § 34 ABS. 4 SATZ 1 Nr. 1 UND NR.3 BauGB DIE AUFSTELLUNG
DER 1. ÄNDERUNG DER ORTSRANDSATZUNG "OSSELTSHAUSEN-WEST"
BESCHLOSSEN. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS WURDE AM ..........
ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS WURDE
IN DER SITZUN VOM .......... GEÄNDERT.

2. ZU DEM ENTWURF DER 1. ÄNDERUNG DER ORTSRANDSATZUNG
"OSSELTSHAUSEN-WEST" IN DER FASSUNG VOM .......... WURDEN DIE
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE GEMÄSS  §34
Abs. 6 i.V.m. §13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB UND §4 Abs. 2 BauGB IN DER ZEIT
VOM .......... BIS .......... BETEILIGT.

3. DER ENTWURF DER ÄNDERUNG DER ORTSRANDSATZUNG
"OSSELTSHAUSEN - WEST" NR. xx    IN DER FASSUNG VOM .......... WURDE MIT
DER BEGRÜNDUNG GEMÄSS §34 ABS. 6 i.V.m. §13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB
UND §3 Abs. 2 BauGB IN DER ZEIT VOM .......... BIS .......... ÖFFENTLICH
AUSGELEGT. DABEI KONNTE SICH DIE ÖFFENTLICHKEIT ÜBER DIE
ALLGEMEINEN ZIELE UND ZWECKE SOWIE DIE WESENTLICHEN
AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG UNTERRICHTEN.

4. DER MARKT AU I.D. HALLERTAU HAT MIT BESCHLUSS DES MARKTRATES
VOM .......... DIE 1. ÄNDERUNG DER ORTSRANDSATZUNG "OSSELTSHAUSEN-
WEST" NR. xx GEMÄSS  § 10 ABS. 1 BauGB IN DER FASSUNG VOM .......... ALS
SATZUNG BESCHLOSSEN.

 MARKT AU I.D. HALLERTAU, DEN  ....................... 

 ............................................................
 HANS SAILER                                                                 - SIEGEL-
 ERSTER BÜRGERMEISTER 

6. AUSGEFERTIGT:

 MARKT AU I.D. HALLERTAU , DEN  ....................... 

 ............................................................
 HANS SAILER                                                                 - SIEGEL-
 ERSTER BÜRGERMEISTER 

7. DER SATZUNGSBESCHLUSS ZUR ÄNDERUNG DER ORTSRANDSATZUNG
"OSSELTSHAUSEN - WEST" WURDE AM ...................... GEMÄSS § 10 ABS. 3
HALBSATZ 2 BauGB ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT. DIE ERWEITERUNG
DER KLARSTELLUNGS- UND EINBEZIEHUNGSSATZUNG MIT BEGRÜNDUNG
WIRD SEIT DIESEM TAG ZU DEN ÜBLICHEN DIENSTSTUNDEN IM RATHAUS DES
MARKT AU I.D. HALLERTAU ZU JEDERMANNS EINSICHT BEREITGEHALTEN UND
ÜBER DESSEN INHALT AUF VERLANGEN AUSKUNFT GEGEBEN. DIE
ÄNDERUNG DER ORTSRANDSATZUNG IST DAMIT IN KRAFT GETRETEN. AUF
DIE RECHTSFOLGEN DES § 44 ABS. 3 SATZ 1 UND 2 SOWIE ABS. 4 BauGB  UND
DIE §§ 214 UND 215 BauGB WIRD HINGEWIESEN.

 MARKT AU I.D. HALLERTAU , DEN  ....................... 

 ............................................................
 HANS SAILER                                                                - SIEGEL-
 ERSTER BÜRGERMEISTER 
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